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Kreis Lippe 
 
322 Abfallwirtschaftsverband 
 
Bekanntmachung des Beschlusses der Verbandsver-

sammlung des 
Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 

über den Jahresabschluss 2011 und die Entlastung 
des Verbandsvorstehers 

 
Die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe hat in ihrer Sitzung vom 30.11.2012 den von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht & Dr. Schillen, 
Bielefeld, geprüften Jahresabschluss einstimmig durch Be-
schluss festgestellt, über die Behandlung des Jahreser-
gebnisses beschlossen und dem Verbandsvorsteher Ent-
lastung erteilt (§ 18 Abs. 1 Gesetz über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2011 des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe wurde der Bezirksregierung Detmold gem. § 18 Abs. 
2 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit i.V.m. § 96 
Abs. 2 GO NRW 
angezeigt. Das Anzeigeverfahren ist abgeschlossen. 
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2011 ist nach-
stehend abgedruckt. 
 
Schlussbilanz des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
zum 31.12.2011 
 

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.1 Allgemeine Rücklage 5.925.107,71 382.729,13 

1.2 Sachanlagen 428,53 214,27 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 

1.3 Finanzanlagen 345.929,13 345.929,13 1.3 Ausgleichsrücklage 1.158.265,96 0,00 

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -6.700.644,54 0,00 

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte 0,00 0,00 2. Sonderposten

2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 2.1 für Zuwendungen 0,00 0,00 

2.2.1 Öf fentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus 2.2 für Beiträge 0,00 0,00 

         Transferleistungen 2.3 für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 

2.2.1.1 Gebühren 0,00 0,00 2.4 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 

2.2.1.2 Beiträge 0,00 0,00 

2.2.1.3 Steuern 0,00 0,00 3. Rückstellungen

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 3.1 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 

2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen 36.389,76 1.038.252,66 3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten 0,00 0,00 

2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 189.692,98 123.301,69 3.4 Sonstige Rückstellungen 6.986.426,95 7.857.048,82 

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00       Liquiditätssicherung 0,00 0,00 

2.4  Liquide Mittel 8.160.098,48 7.632.839,50 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

      Kreditaufnahmen w irtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 279.359,31 180.409,26 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.084.023,49 720.350,04 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 

8.732.538,88 9.140.537,25 8.732.538,88 9.140.537,25 

Bilanzstichtag: Bilanzstichtag:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss mit der vollständigen Schlussbilanz 
wird hiermit gem. § 18 Abs. 1 Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979; GV. NRW. S. 621) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 
14.07.1994; GV  NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 04.06.2014 
 
 
Heuwinkel 
- Verbandsvorsteher - 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
 
 
 
323 Abfallwirtschaftsverband 
 
Bekanntmachung des Beschlusses der Verbandsver-

sammlung des 
Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 

über den Jahresabschluss 2012 und die Entlastung 
des Verbandsvorstehers 

 
Die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe hat in ihrer Sitzung vom 29.11.2013 den von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht & Dr. Schillen, 
Bielefeld, geprüften Jahresabschluss einstimmig durch Be-
schluss festgestellt, über die Behandlung des Jahreser-
gebnisses beschlossen und dem Verbandsvorsteher Ent-
lastung erteilt (§ 18 Abs. 1 Gesetz über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2012 des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe wurde der Bezirksregierung Detmold gem. § 18 Abs. 
2 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit i.V.m. § 96 
Abs. 2 GO NRW 
angezeigt. Das Anzeigeverfahre ist abgeschlossen. 
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2012 ist nach-
stehend abgedruckt. 
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Schlussbilanz des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
zum 31.12.2012 
 

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Im materielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.1 Allgemeine Rücklage 382.729,13 382.729,13 

1.2 Sachanlagen 214,27 0,00 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 

1.3 Finanzanlagen 345.929,13 345.929,13 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 

2. Um laufvermögen

2.1 Vorräte 0,00 0,00 2. Sonderposten

2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 2.1 für Zuwendungen 0,00 0,00 

2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus 2.2 für Beiträge 0,00 0,00 

         Transferleistungen 2.3 für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 

2.2.1.1 Gebühren 0,00 0,00 2.4 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 

2.2.1.2 Beiträge 0,00 0,00 

2.2.1.3 Steuern 0,00 0,00 3. Rückstellungen

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 3.1 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 

2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen 1.038.252,66 26.058,04 3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten 0,00 0,00 

2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 123.301,69 386.274,66 3.4 Sonstige Rückstellungen 7.857.048,82 8.280.753,80 

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 8.160,00 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00       Liquiditätssicherung 0,00 0,00 

2.4  Liquide Mittel 7.632.839,50 8.889.097,20 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

      Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 180.409,26 62.907,12 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 720.350,04 919.128,98 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 10.000,00 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 

9.140.537,25 9.655.519,03 9.140.537,25 9.655.519,03 

Bilanzstichtag: Bilanzstichtag:

 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss mit der vollständigen Schlussbilanz 
wird hiermit gem. § 18 Abs. 1 Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979; GV. NRW. S. 621) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 
14.07.1994; GV  NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 04.06.2014 
 
 
Heuwinkel 
- Verbandsvorsteher - 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
 
 
 
324 Abfallwirtschaftsverband 
 
I. Haushaltssatzung des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe für das Haushaltsjahr 2014 
 
Aufgrund der §§ 18 – 19a des Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der zur Zeit gültigen 
Fassung, in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur 
Zeit gültigen Fassung und der Verbandssatzung für den 
Abfallwirtschaftsverband Lippe in der derzeit gültigen Fas-
sung, hat die Verbandsversammlung des Abfallwirtschafts-
verbandes Lippe am 29.11.2013 folgende Haushaltssat-
zung erlassen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 stellt die vo-
raussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leis-
tenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen, die für die Erfüllung der Aufgaben des Ab-
fallwirtschaftsverbandes Lippe relevant sind, dar. Er wird  
 
im Ergebnisplan mit  
Gesamtbetrag der Erträge auf             18.425.025 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        18.414.000 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf              18.048.000 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf              18.413.000 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der  
Finanzierungstätigkeit auf                 0 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der  
Finanzierungstätigkeit auf          1.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage bzw. eine Verrin-
gerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Er-
gebnisplans wird für 2014 nicht festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

 500.000  EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
Regelungen zur Umlagenfestsetzung des Verbandes 

 
1. Die Umlage nach § 16 Abs 3. Buchstabe a der Ver-

bandssatzung in der derzeit gültigen Fassung ergibt 
sich 
a) für die bei den Entsorgungsanlagen angelieferten 

Rest- und Bioabfallmengen auf Grundlage der Ge-
bührensatzung des Kreises Lippe vom 25.09.2006 
in der derzeit gültigen Fassung für Restabfall in Hö-
he von 158,87 € / Mg (brutto) und für Bioabfall in 
Höhe von 103,36 € / Mg (brutto) (Ergebniskonto 
4182000). 

b) für die Inanspruchnahme der Leistung für die Pa-
pierentsorgung in Höhe von 95,95 €/Mg eingesam-
melter Menge (brutto) (Ergebniskonto 4182400). 
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2. Die Umlage nach § 16 Abs. 3 Buchstabe b der Ver-

bandssatzung ergibt sich nach Inanspruchnahme von 
Leistungen aus dem als Anlage 1 beigefügten Leis-
tungsverzeichnis für Sammlung und Transport (Ergeb-
niskonto 4182100) 

 
3. Die Umlage nach 16 Abs. 3  Buchstabe c der Ver-

bandssatzung sich 
a) aufgrund des Leistungsvertrages mit der Arbeits-

gemeinschaft Arbeit gGmbH (AGA) für Sperrmüll in 
Höhe von 4,91 €/EW brutto pro Jahr 

b) nach der Inanspruchnahme der Leistung für die 
Schadstoffentsorgung in Höhe von  
I. 1,09 €/EW (brutto) pro Jahr bei 2 Sammlungen 

pro Jahr bzw.  
II. 1,14 €/EW pro Jahr bei 4 Sammlungen pro 

Jahr  
III. 1,24 €/EW pro Jahr bei stationärer monatlicher 

Sammlung 
Die Festsetzung des veranschlagten Betrages erfolgt zu-
sammengefasst unter dem Ergebniskonto 4182200) 
 

§ 7 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall mehr als 500.000 € betragen. 
 

§ 8 
 
Es werden alle Aufwendungsermächtigungen des Teiler-
gebnisplanes, mit Ausnahme der Abschreibungen, und alle 
Auszahlungsermächtigungen des Teilfinanzplanes jeweils 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
Detmold, den 04.11.2013 
 
aufgestellt  bestätigt 
gez. Lockstedt  gez. Heuwinkel 
   Verbandsvorsteher 
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II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2014 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG) i.V.m. § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Bezirks-
regierung in Detmold mit Schreiben vom 26.02.2014 ange-
zeigt worden. Das Anzeigeverfahren wurde inzwischen ab-
geschlossen. 
 
Hinweis : 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  
 
c) der Verbandsvorsteher hat den ordnungsgemäßen Be-
schluss der Verbandsversammlung des Abfallwirtschafts-
verbandes vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Abfallwirtschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
 
Detmold, den 04.06.2014 
 
 
Heuwinkel 
(Verbandsvorsteher) 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 627 
 

 

 

Stadt Bad Salzuflen 
 
325 Bekanntmachung des Ergebnisses der Rats-

wahl der Stadt Bad Salzuflen am 25.05.2014 
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Stadt Barntrup 
 
326 Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 

Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2014 
 
1. Haushaltssatzung der Stadt Barntrup für das Haus- 
    haltsjahr 2014 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Barntrup am 13.05.2014 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen ent-
hält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
   
dem Gesamtbetrag der Erträge auf         19.210.049,00 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    

        19.718.007,00 € 
 
im Finanzplan mit 
   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit                         17.477.225,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit                        17.033.077,00 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit auf                                                        2.800.190,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit auf                                                    5.272.100,00 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf                                        2.473.510,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf                                           919.000,00 € 
 
festgesetzt. 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen im Haushaltsjahr 2014 erforderlich ist, wird auf  
 

2.471.910,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf    
 

2.424.500,00 € 
 
festgesetzt.  
 
 

 
§ 4 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf                                       0,00 € 
und 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf                                    507.958,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf  

6.000.000,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A)                     220 v.H. 
 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)           420 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer:  
    auf         420 v.H. 
 
Bemerkung: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern 
wurden in einer Hebesatzsatzung am 13.12.2013 vom Rat 
der Stadt Barntrup verabschiedet. Insofern hat die Angabe 
in der Haushaltssatzung deklaratorische Bedeutung.  
 

§ 7 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen sowie Verpflichtungsermächtigungen 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn 
sie im Einzelfall mehr als 15.000,00 € betragen.   
 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 10.000,00 € überschreiten, davon ausge-
nommen sind die internen Leistungsverrechnungen und 
bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresab-
schlusses.  
 
Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen 
den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen 
der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft er-
forderlich werden. Unerheblich sind ebenso alle über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die 
aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale 
Änderung von Sachkonten erforderlich werden. 
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Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-
gungen gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder ver-
traglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzuse-
hen, wenn sie im Einzelfall mehr als 10.000,00 € betragen.   
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall 
mehr als 5.000,00 € betragen.  
 
Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und au-
ßerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu 
bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in 
diesem Sinne sind Beträge bis zu 2.500,00 €.   
 

§ 8 
 

Budgets und Deckungsfähigkeiten 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 
1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der 
einzelnen Produkte/Produktleistungen, mit Ausnahme  
 
- der Verfügungsmittel  
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle  
  Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.) 
- der Personalaufwendungen und -auszahlungen 
- der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen  
  und -auszahlungen 
 
jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere 
Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO beste-
hen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit. Die Personalaufwendungen 
und –auszahlungen sowie die Unterhaltungs- und Bewirt-
schaftungsaufwendungen und -auszahlungen werden für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszah-
lungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen 
werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden. 
 
Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und 
die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung 
verbindlich.  
 
Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des 
Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den  „Pro-
dukt- und Auftragssachkonten“. 
 

§ 9 
 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investiti-
onsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 
GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf 
von Einzelmaßnahmen, zunächst nicht festgesetzt. Grund-
sätzlich werden alle Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.   
 

§ 10 
 

Stellenplan 
 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk: 
 
kw.-Vermerk: 
Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 

 
ku.-Vermerk: 
Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers um-
zuwandeln. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Barntrup mit 
ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 
GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 15.05.2014 
angezeigt worden. Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erfor-
derliche Genehmigung der Verringerung der allgemeinen 
Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Verfügung vom 27.05.2014 erteilt wor-
den. 
 
Der Haushaltsplan liegt während der allgemeinen Öff-
nungszeiten (montags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 
14.00 Uhr – 17.00 Uhr, dienstags – donnerstags von 7.30 
Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 15.30 Uhr, freitags 
von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus, 
Finanzabteilung, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 13, 32683 
Barntrup, öffentlich aus und ist unter der Adresse 
www.barntrup.de im Internet verfügbar. Die Möglichkeit der 
Einsichtnahme besteht bis zur Verabschiedung des folgen-
den Haushaltsplanes (§ 80 Abs. 6 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO 
NRW). 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor- 
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
Barntrup, 05.06.2014 
 
 
Bürgermeister 
(Dahle)  

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
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327 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 

Barntrup über die  Erhebung von Elternbeiträ-
gen für den Besuch der Offenen Ganztags-
schule (OGS) im Primarbereich vom 05.06.2014 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. Seite 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW Seite 564), § 9 Abs. 3 
des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15.02.2005 (GV. 
NRW. Seite 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.11.2012 (GV. NRW. Seite 514), § 23 des Gesetzes zur 
frühen Bildung und Förderung von Kindern vom 30.10.2007 
(GV. NRW. Seite 462),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.11.2012 (GV.NRW 
Seite 510  und § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I 
Seite 2022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.08.2013 (BGBl. I Seite 3464) hat der Rat der Stadt 
Barntrup in seiner Sitzung am 13.05.2014 folgende 1. Sat-
zung zur Änderung der Satzung der Stadt Barntrup über 
die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offe-
nen Ganztagsschule im  
Primarbereich beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Stadt Barntrup über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-
schule (OGS) vom 08.Juli 2011 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 3 Beitragshöhe Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Vom maßgeblichen Einkommen  
(§ 4 Abs. 5) ist für das Schuljahr 2014/2015 ein 
Prozentsatz von 4,00 als Elternbeitrag zu zahlen, 
ab dem Schuljahr 2015/2016  
erfolgt eine jährliche Anhebung  
um 1,5 %. Der monatliche Elternbeitrag wird 
kaufmännisch auf volle Euro gerundet. Der Eltern-
beitrag beträgt maximal 150,00 € pro  
Monat und Kind. 

 
2. § 3 Beitragshöhe Abs. 5 wird wie folgt gefasst:  

 
Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von 
Personen, die nach  
§ 2 Absatz 1 an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig 
eine Kindertageseinrichtung, eine Kindertagespflege 
oder die Offene Ganztagsschule, so entfallen die Bei-
träge für das zweite und jedes weitere Kind. 

 
§ 7 

In-Kraft-Treten 
 
1) Diese 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 

Barntrup über die Erhebung von Elternbeiträgen für den 
Besuch der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich 
tritt am 01.08.2014 in Kraft. 

 
2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Erhe-

bung von Elternbeiträgen für den Besuch  der Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich vom 08. Juli 2011 
außer Kraft. 

 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Barn-
trup über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch 
der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NW. 
1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
„Die Verletzung von Verfahrens- und  
Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf  
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden.  
Es sei denn 
a) eine vorgeschriebene  Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt 

b) die Satzung, die sonstige  
ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den  
Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde  
vorher gerügt und dabei die  
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden,  
die den Mangel ergibt. 
Bei der öffentlichen  
Bekanntmachung der Satzung, der sonstigen ortsrecht-
lichen  
Bestimmung und des Flächennutzungsplans ist auf die 
Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuweisen." 

 
Barntrup, 05.06.2014 
 
 
Dahle 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



634 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Stadt Detmold 
 
328 Einladung zur 1. und konstituierenden öffentli-

chen/nicht öffentlichen Sitzung des Rates 
 
Einladung zur 1. und konstituierenden öffentlichen/nicht 
öffentlichen Sitzung des Rates am Donnerstag, 
03.07.2014, 17:00 Uhr, Stadthalle Detmold, Schlossplatz 7, 
32756 Detmold, großer Festsaal 
 

Tagesordnung 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  

1 Bestellung der Schriftführung und der Stellvertre-
tung für die Niederschriften über die im Rat ge-
fassten Beschlüsse 

  

2 Vereidigung und Amtseinführung des Bürger-
meisters durch den Altersvorsitzenden 

  

3 Verpflichtung und Amtseinführung der Ratsmit-
glieder 

  

4 Geheime Wahl der ehrenamtlichen Stellvertre-
tungen des Bürgermeisters 

  

5 Verpflichtung und Amtseinführung der Stellvertre-
tungen des Bürgermeisters 

  

6 Wahl der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbür-
germeister 
Vorlage: Fb 1/148/2014 
-Vorlage wird nachgereicht 

  

7 Satzungsangelegenheiten (ohne Baurecht) 
  
7.1 Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

Vorlage: Fb 1/151/2014 
-Vorlage wird nachgereicht 

  
7.2 2. Satzung zur Änderung der Satzung für das Ju-

gendamt der Stadt Detmold vom 24.11.1997 
Vorlage: Fb 2/145/2014 

  
7.3 Änderung des Landeswassergesetzes NRW, An-

passung der Satzung an aktuelles Recht 
Vorlage: Fb 5/141/2014 

  

8 Bildung der Ratsausschüsse; Verteilung der Vor-
sitze und stellvertretenden Vorsitze 
Vorlage: Fb 1/150/2014 
-Vorlage wird nachgereicht 
 

  
8.1 Antrag von Ratsmitglied H.-J. Keller v. 

05.06.2014  
"Vorschläge zur Besetzung der Gremien und Un-
tergremien"  
- Antrag ist beigefügt 

  

 

 
9 Neubildung des Jugendhilfeausschusses für die 

Wahlperiode 2014 – 2020 
Vorlage: Fb 2/149/2014 

  

10 Besetzung der Ratsausschüsse 
Vorlage: Fb 1/152/2014 
-Vorlage wird nachgereicht 

  
10.1 Bestimmung der Ausschussvorsitzenden und der 

stellvertretenden Ausschussvorsitzenden durch 
die Fraktionen 

  

11 Besetzung der "Weiteren Gremien" 
Vorlage: Fb 1/153/2014 
-Vorlage wird nachgereicht 

  

12 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vor-
schläge und Anfragen der Politik, Informationen 
der Verwaltung 

  
12.1 Schreiben der Deutsche Post AG v. 07.05.2014  

"Veränderung im Filialnetz"  
-Schreiben ist beigefügt 

  
12.2 Schreiben des Bürgermeisters v. 21.05.2014 und 

Antwort Deutsche Post DHL v. 13.06.2014 
"Verlagerung der Postfachanlage in Detmold"  
-Schreiben sind beigefügt 

  
12.3 Schreiben des Lippischen Heimatbundes, Fach-

stelle Umweltschutz und Landschaftspflege, v. 
23.05.2014  
"Stellungnahme zur Bauvoranfrage Sommerro-
delbahn"  
-Schreiben ist beigefügt 

  
12.4 Schreiben von Frau S. und weiteren Eingebern v. 

24.05.2014  
"Höhere Lärmbelastung durch Sperrung des Ro-
sentals"  
-Schreiben ist beigefügt 

  
12.5 Schreiben von Frau L. und weiteren Eingebern v. 

02.06.2014  
"Höhere Lärmbelastung durch Sperrung des Ro-
sentals in der Behringstraße"  
-Schreiben und Unterschriftenliste sind beigefügt 

  
12.6 Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Lange 

Straße / Rosental / Woldemarstraße nach Been-
digung der zurzeit laufenden Umbaumaßnahme 
zur städtebaulichen Aufwertung der Fläche 
Vorlage: Fb 5/159/2014 

  
12.7 Schreiben von Frau H. und Anderen vom 

26.05.2014  
"Schließung Kaufhaus Allerhand"  
Antwort des Bürgermeisters v. 04.06.2014  
-Schreiben und Unterschriftenliste sind beigefügt 

  
12.7.1 Schreiben von Herrn Stichmann, Geschäftsführer 

Allerhand gGmbH, v. 16.06.2014 
 

  

 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 635 
 

 

 
13 Bebauungspläne und sonstiges Baurecht 
  
13.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 01-30/09 I 

"Wohn- und Geschäftshaus Hasselter Platz", (be-
schleunigte) Aufstellun 
Ortsteil: Detmold Nord 
Beschluss zur Einleitung des Satzungsverfahrens 
auf Antrag des Vorhabenträgers vom 28.05.2014 
Vorlage: Fb 6/155/2014 

  
13.2 Einzelhandel Heidenoldendorf 
  
13.2.1 Bebauungsplan 01-53 „Gelskamp“, 15. Änderung 

Ortsteil: Detmold Nord, Jerxen-Orbke 
Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: Fb 6/156/2014 

  
13.2.2 Bebauungsplan 19-01A "Karl-Wehrhan-Straße", 

10. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil: Heidenoldendorf 
AufstellungsbeschlussVorlage: Fb 6/158/2014 

  
13.2.3 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 19-12 "Nah-

versorgung Heidenoldendorf", (beschleunigte) 
Aufstellung 
Ortsteil: Heidenoldendorf 
Beschluss zur Einleitung des Satzungsverfahrens 
auf Antrag des Vorhabenträgers vom 27.05.2014 
Vorlage: Fb 6/157/2014 

  
13.2.4 Schreiben der Jibi Handel GmbH&Co v. 

11.06.2014 und Antwort des Bürgermeisters v. 
17.06.2014  
-Schreiben sind beigefügt 

  
13.3 Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses auf 

dem bestehenden Keller 
Ortsteil: Detmold Nord 
Vorlage: Fb 6/160/2014 

  
13.4 Werbeantrag zum Neubau eines Wohn- und Ge-

schäftshauses (ehem. Hertie-Kaufhaus) 
Ortsteil: Detmold Nord 
Vorlage: Fb 6/165/2014 

  
13.5 Wesentliche Änderung einer Anlage zur Herstel-

lung von Fußbodenbelägen aus Polyurethan im 
Genehmigungsverfahren nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz - Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB 
Ortsteil: Detmold Nord, Hohenloh 
Vorlage: Fb 6/161/2014 
 

13.6 Einleitung der vorbereitenden Untersuchungen für 
Konversionsflächen in Detmold Nord 
Stadtteil: Detmold Nord 
Vorlage: Fb 6/164/2014 
 

14 Ausschreibung der Stelle „1. Beigeordne-
te/Beigeordneter und Kämmerin/Kämmerer“ 
Vorlage: Fb 1/162/2014 

  

15 Ausschreibung der Stelle „Leiterin/Leiter des 
Fachbereichs Jugend, Schule, Soziales, Sport“ 
Vorlage: Fb 1/163/2014 

  

16 Verschiedenes 

 
B. NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  

1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vor-
schläge und Anfragen der Politik, Informationen 
der Verwaltung 
 

2 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber 
Vorlage: Fb 2/166/2014 
 

3 Verschiedenes 
 
Detmold, 18.06.2014 
 
 
Rainer Heller 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
329 Widmung der Straße „Taubenweg“ im Stadtteil 

Horn 
 
Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat die Straße „Taubenweg“ 
vom südlichen Wendehammer bis zur Einmündung Els-
ternweg einschl. des westlichen Abschnittes incl. des Wen-
dehammers im Stadtteil Horn endgültig hergestellt. 
 
Diese Straße wird hiermit gemäß § 6 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NW) vom 23. September 1995 (GV.NW. S. 1028/SGV NW 
91) Ber. in GV NW 1996 S. 81, in der zur Zeit geltenden 
Fassung, als Gemeindestraße –Anliegerstraße- (§ 3 Abs. 4 
Nr. 2 StrWG NW) für den öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
Straßenbaulastträger der vorgenannten Straße ist gem. § 
47 Abs. 1 StrWG NW die Stadt Horn-Bad Meinberg. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage beim 
Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden 
oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schriftlich oder in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- 
und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen –
ERVVO VG/FG- vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548)- 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle erhoben werden. 
 
Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist 
nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monats-
frist bei Gericht eingegangen ist. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung 
soll im Original oder in Ablichtung beigefügt werden. Wird 
die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Durch-
schriften beigefügt werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 05.06.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
330 Satzung über die Abweichung von den in § 8 

der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen in der Stadt Horn-Bad Mein-
berg vom 26. Oktober 1988 festgesetzten 
Merkmalen der endgültigen Herstellung der 
Erschließungsanlage „Taubenweg“ vom 
05.06.2014 

 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV.NW. S 666), in der zur Zeit geltenden Fas-
sung und § 8 der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen in der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 26. 
Oktober 1988 (KrBl. Lippe 02.11.1988 S. 711 – 713) hat 
der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 
10.04.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die im Stadtteil Horn im Bebauungsplanbereich H 13 A und 
H 13 B gelegene Erschließungsanlage „Taubenweg“ ist 
durch die Stadt Horn-Bad Meinberg mit den nachfolgenden 
Bestandteilen und Herstellungsmerkmalen ausgebaut wor-
den: 
 
a) westlicher Teil: Fahrbahn incl. Wendehammer in As-

phalt ohne Gehweg mit einer Regelbreite von 4,75 m;  
nördlicher Teil: Fahrbahn in Asphalt ohne Gehweg mit 
einer Regelbreite von 4,30 m;  
südlicher Teil: Fahrbahn incl. Wendehammer in Pflaster 
ohne Gehweg mit einer Regelbreite von 4,00 m. 

b) Einseitige gepflasterte 2-reih. Entwässerungsrinne mit 
Anschluss an die städtische Kanalisation  

c) Beleuchtungseinrichtung im gesamten Bereich, be-
triebsfertig. 
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§ 2 

 
Abweichend von den in § 8 der Satzung über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Horn-Bad Mein-
berg vom 26. Oktober 1988 festgesetzten Merkmalen der 
endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen ist die 
Erschließungsanlage „Taubenweg“ mit den in § 1 aufge-
führten Bestandteilen und Herstellungsmerkmalen endgül-
tig hergestellt. 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Abweichung von den in  
§ 8 der Satzung über die Erhebung von Erschließungs-
beiträgen in der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 26. Oktober 
1988 festgesetzten Merkmalen der endgültigen Herstellung 
der Erschließungsanlage „Taubenweg“ wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 05.06.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
331 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 

gegenseitige Vertretung im Aufgabenbereich 
des Standesamtes zwischen den Städten 
Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-
Schwalenberg und der Gemeinde Schlangen. 

 
Die Städte Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-
Schwalenberg und die Gemeinde Schlangen schließen die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die ge-
genseitige Vertretung im Aufgabenbereich des Standesam-
tes: 
 

§ 1 
Aufgaben und Ziel 

1)  Die beteiligten Kommunen verpflichten sich, im Falle 
der personellen Verhinderung in einer der Kommunen, die 
Wahrnehmung der unaufschiebbaren Dienstgeschäfte für 
die jeweils verhinderte Kommune zu gewährleisten, soweit 
keine dienstlichen Hinderungsgründe entgegenstehen. 
 
(2)  Zu den unaufschiebbaren Dienstgeschäften zählen die 
Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Vater-
schaftsanerkennungen sowie die Vornahme von bereits 
zeitlich festgelegten Eheschließungen. 
 
(3)  In begründeten Ausnahmefällen darf eine darüber hin-
ausgehende Vertretung abgesprochen werden. Diese öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung soll aktiv gelebt und im 
Sinne der guten interkommunalen Zusammenarbeit weiter-
entwickelt werden. 
 

§ 2 
Personal 

(1)  Die Kommunen stellen für die Wahrnehmung der Ge-
schäfte im Aufgabenbereich Standesamt qualifiziertes Per-
sonal einschließlich Vertretung für den eigenen Bedarf. 
 
(2)  Tritt in einer Kommune eine Situation ein, in der aus-
nahmsweise kein qualifiziertes Personal zur Verfügung 
steht (Notfall), stellt eine der anderen Kommunen nach Ab-
sprache entsprechendes Personal zur Verfügung. 
 
(3)  Die Absprache erfolgt so früh wie möglich, bei unauf-
schiebbaren Terminen unverzüglich nach Bekanntwerden 
des Notfalls. 
 
(4)  Es ist sicherzustellen, dass insgesamt ausreichend 
Personal zur Verfügung steht. 
 
(5)  Die Standesbeamtinnen/ -beamten bleiben auch im 
Vertretungsfall Bedienstete ihrer Anstellungsbehörde. Die 
Wahrnehmung der Vertretung in einer anderen als der An-
stellungsbehörde begründet keine Ansprüche gegen die 
Behörde, für die der/die Standesbeamte/ -beamtin vertre-
tungsweise tätig wird. 
 

§ 3 
Haftungsfreistellung 

Die beteiligten Kommunen stellen sich untereinander von 
Haftungsansprüchen, die aus den Handlungen der vertre-
tenden Personen gegen sie geltend gemacht werden kön-
nen, frei. Das Handeln der vertretenden Personen erfolgt 
im Namen der zu vertretenden Kommune. Insofern richten 
sich etwaige Ansprüche auch gegen diese. 
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§ 4 

Organisation 
(1)  Jeder Bürgermeister ernennt die Standesbeamtinnen 
und –beamten der jeweils anderen Kommunen auch für 
seinen Standesamtsbezirk. 
 
(2)  Jede Kommune erhält die für die Vertretung notwendi-
gen Arbeitsmittel (z. B. Siegel, Schlüssel) und Zugangsbe-
rechtigungen zu den notwendigen Programmen der jeweils 
anderen Kommunen. 
 
(3)  Die vertretungsweise Erledigung der Dienstgeschäfte 
erfolgt soweit möglich vom Dienstsitz der/des Vertretenden. 
Ist dies nicht möglich, begibt sich der/die Vertreter/in in die 
Diensträume der/des zu Vertretenden. 
 

§ 5 
Kostenausgleich 

Bis auf weiteres wird auf einen Kostenausgleich verzichtet. 
 

§ 6 
Laufzeit 

(1)  Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. 
 
(2)  Eine Kündigung dieser Vereinbarung kann erstmals 
zum 31.12.2016 und danach jeweils zum 31.12. eines Jah-
res unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Mo-
naten erfolgen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 
 
(3)  Die Möglichkeit einer einvernehmlichen Aufhebung 
bleibt unberührt. 
 

§ 7 
Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung 
lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unbe-
rührt. Die Kommunen verpflichten sich, in diesem Fall die 
unwirksame Bestimmung durch eine dem Sinn und Zweck 
der Vereinbarung entsprechenden wirksamen Bestimmung 
zu ersetzen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Kreises Lippe in Kraft. 
 
Horn-Bad Meinberg,  Lügde, 
den 29.04.2014   den 15.05.2014 
 
 
gez.    gez. 
Block    Reker 
Bürgermeister   Bürgermeister 
 
Schieder-Schwalenberg,  Schlangen,  
den 12.05.2014   den 06.05.2014 
 
 
gez.    gez. 
Klaus    Knorr 
Bürgermeister   Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
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Stadt Lügde 
 
332 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 

gegenseitige Vertretung im Aufgabenbereich 
des Standesamtes zwischen den Städten 
Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-
Schwalenberg und der Gemeinde Schlangen. 

 
Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung. Die o. öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung ist in dieser Ausgabe als öf-
fentliche Bekanntmachung der Stadt Horn-Bad Meinberg 
abgedruckt. 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
333 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 

gegenseitige Vertretung im Aufgabenbereich 
des Standesamtes zwischen den Städten 
Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-
Schwalenberg und der Gemeinde Schlangen. 

 
Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung. Die o. öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung ist in dieser Ausgabe als öf-
fentliche Bekanntmachung der Stadt Horn-Bad Meinberg 
abgedruckt. 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
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Gemeinde Schlangen 
 
334 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 

gegenseitige Vertretung im Aufgabenbereich 
des Standesamtes zwischen den Städten 
Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-
Schwalenberg und der Gemeinde Schlangen. 

 
Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung. Die o. öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung ist in dieser Ausgabe als öf-
fentliche Bekanntmachung der Stadt Horn-Bad Meinberg 
abgedruckt. 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2014 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


